
345 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates xv. GP 

1980 04 29 

~egierungsvorlage 

Bundesgesetz vom xxxxxxxxx 
über die Veräußerung und Belastung von 

unbeweglichem Bundesvermögen 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

§ 1. Der Bundesminister für Finanzen ist zu 
nachstehenden Verfügungen über unbewegliches 
Bundesvermögen zu folgenden Schätzwerten er
mächtigt: 

In Niederösterrdch 

Verkauf 

1. Die in EZ. 313 nö. LT., KG. 
Ober-Wagram inneliegenden 
Grundstücke Nr. 11/3 Wiese, 
Nr. 16/1 Acker, Nr. 1612 
Garten, Nr. 17/1 Garten, Nr. 18 
LN, Nr. 512/3 Bach und 
Nr. 11/1 LN; die in der 
EZ. 313 nö. LT., KG. Völten
dorf inneliegenden Grundstücke 
Nr. 175/2, Nr. 175/3 neu 
und Nr. 175/30 neu LN; das 
in EZ. 921, KG. Unter
Wagram inneliegende Grundstück 
Nr. 120/33 Wiese; das in 
EZ. 254 nö. LT., KG. Hart 
inneliegende Grundstück Nr. 170/ 

Zu Schilling 

157 Acker '., ................. 11 787020 

Unentgeltliche Übertragung (Schen-
,kung) 

2. Die Grundstücke Nr. 2 Wohn
haus samt Hof KNr. 58 und 
Nr. 4 Garten, heide in EZ. 2, 
KG. Gmünd I ............. . 

In Oberösterreich 

Verkauf 

3. Grundstücke Nr. 219/2 Wiese, 
Nr. 204/3 Baufläche Kurhotel 
Nr. 175, Nr. 22611 Garten, 
Nr. 227/1 Wiese, Nr. 201/3 
Wiese, Nr. 583 Baufläclie Pavil
lon, Nr. 219/3 Wiese, Nr. 219/1 

894000 

Restfläche Wiese, Nr. 219/5 neu 
Wiese, sämtliche Grundstücke 
inncliegend in EZ. 328, KG. Goi
sern; Grundstück Nr. 541 Eis
keller, Nr. 644 Baufläche, 
Nr. 943/12 Wiese, Nr. 943/4 
(neu) Wiese, Nr. 943/6 (neu) 
Wiese, sämtliche Grundstücke 
KG. Lasern, jedoch inneliegend 
in EZ. 328, KG. Goisern; 
Grundstücke Nr. 943/3 Wiese, 
Nr. 543 Baufläche Wohnhaus 
Nr. 180, Nr. 546 Baufläche 
Waschhaus, sämtliche Grund
stücke inneliegend in EZ. 181, 
KG. Lasern; Grundstück Nr. 218 
Garten, KG. GOisern, inneliegend 
in EZ. 181, KG. Lasern; 
Grundstück Nr. 437/5 Baufläche, 
inneliegend in EZ. 1023 oö. LT., 
KG. Lasern; Grundstücke 
Nr. 225/2 Weide, Nr. 225/4 
Weide, Nr. 204/2 Baufläche, 
Nr. 229 Weide, Nr. 230/2 Weide, 
sämtliche Grundstücke innclie
gerid in EZ. 1023 oÖ. LT., KG. 

zu Schilling 

Goisern .................... 11 000 000 

Belastung 

4. Das Grundstück Nr. 1201/2 
Baufläche, inneliegend in EZ. 
1819, KG. Wels mit einem 
Baurec..llt auf die Dauer von 
80 Jahren zu einem jährlichen 
Bauzins für das 
1.-20.Jahr ............... . 

21.-30. Jahr ............... . 
31.-80. Jahr ............... . 

In der Steiermark 

Unentgeltliche Übertragung (Schen
kung) 

5. Die Liegenschaften EZ. 43, KG. 
Judenburg, bestehend aus den 

188208 

282312 
470520 
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Grundstücken Nr. 51/2 Bau
fläche Wohnhaus, . Kasern
gasse 27, Nr. 51h Baufläche 
Hofraum, Nr. 21 Garten und 
EZ. 388, KG. Judenburg, be
stehend aus dem Grundstück 

zu Schilling 

Nr. 950 Baufläche mit Gebäude 
Kaserngasse 20 ............... 1 042 630 

§ 2. Mit der Vollziehung dieses Bundes
gesetzes ist der Bundesminister für Finanzen 
betraut. 

Erläuterungen 

Das Bundesministerium für Bauten und Tech
nik, die Generaldirektion der österreichischen 
Bundesforste und die Generaldirektion der 
Österreichischen Bundesbahnen haben die nach
stehenden Verfügungen über' die unentgeltlichen 
und entgeltlichen Veräußerungen und Belastung 
von unbeweglichem Bundesvermögen beantragt: 

In Niederösterreich 

Verkauf 

1. (Dsterreic;hische Bundesforste) Die in 
EZ. 313 nö. LT., KG. Ober-Wagram inneliegen
den Grundstücke Nr. 11/3 Wiese· (418 m2), 

Nr. 16/1 Acker (39009 m2), Nr. 16/2 Garten 
(19 047 m2), Nr. 17/1 Garten (47449m2), Nr.18 
LN (205 m2), Nr. 512/3 Bach (5371 m2) sowie 
Nr. 11/1 LN (215 m2); das in EZ. 921, KG. 
U nter-Wagram inneliegende Grundstück 
Nr. 120/33 Wiese (671 m2); das in EZ. 254 nö. 
LT., KG. Hart inneliegende Grundstück 
Nr. 170/157 Acker (44517m2); 'das in der 
EZ. 313 nö. LT., KG. Völtendorf inneliegende 
Grundstück Nr. 175/2 LN (5 640 m 2) und die 

. Grundstücke Nr. 175/3 neu LN (20722 m2) sowie 
Nr. 175/30 neu LN (2219 m2), somit Grundflä
chen im Gesamtausmaß von 185483 m2 zum 
Kaufpreis von S 7 572 947,84 an die Stadt
gemeinde St. Pölten. 

Die kaufgegenständlichen Grundflächen wer
den von der Kaufwerberin zur Errichtung des 
neuen Traisenschutzdammes sowie zum Ausbau 
eines Erholungsgebietes benötigt. Ein Teil der 
Grundflächen ist als Aufschließungszone für Be
triebsansiedlungen vorgesehen. 

Auf Grund der ho. Wertüberprüfung vom 
18. Oktober 1979 wurde ein Verkehrswert von 
S 11 787 020 als angemessen festgestellt. 

Die Stadtgemeinde St. Pölten hat sich im 
Schreiben vom 17. März 1980 mit dem vorge
nannten Kaufpreis einverstanden erklärt. 

Die gegenständliche Grundtransaktion erfolgt 
für Zwecke einer Gebietskörperschaft zur Er
füllung von kommunalen Aufgaben. 

UnentgeltÜche Übertragung (Schenkung) 

2: (Bundesministerium für Bauten und Tech
nik) Die bundeseigene Liegenschaft EZ. 2, KG. 
Gmünd I bestehend aus den Grundstücken 
Nr. 2 W~hnhaus samt Hof KNr. 58 (640 m2) 

und Nr. 4 Garten (314 m2), zusammen 954 m2, 

das ist das alte Gymnasiumsgebäude in Gmünd, 
Stadtplatz Nr. 52, zum Werte von r.und 
S 894 000 unentgeltlich an die Stadtgememde 
GmÜnd. 

Mit Schenkungsvertrag vom 3. Jänner/17. März 
1956 hatte die Stadtgemeinde Gmünd die oa. 
Liegenschaft samt dem gemeindeeigenen Inver;tar 
der Republik österreich zur Führung el~es 
Bundesrealgymnasiums oder ein~r anderen mItt
leren Bundeslehranstalt im Smne des § 42 
Abs. 1 a Verfassungsübergangsgesetzes 1920 in 
der g.eltenden Fassung unentgeltlich übertragen. 
Laut Absatz II des Schenkungsvertrages ver
pflichtete sich die Republik österreich, die ver
tragsgegenständliche Liegenschaft bis 31. Dezem
ber 1975 für Schulzwecke - und zwar zur 
Führung von mittleren Bundeslehranstalten -:
zu verwenden, widrigenfalls das Gebäude an dIe 
Stadtgemeinde Gmünd rückzuübertragen ist. Diese 
Verpflichtung eJ.ltfällt jedoch, wenn vom Bund 
für dieselbe Lehranstalt in Gmünd ein neues 
Gebäude errichtet oder diese Lehranstalt in ein 
anderes Gebäude innerhalb von Gmünd verlegt 
wird. 

Mit Schenkungsvertrag vom 27, Juni/ll. Ok
tober 1961 übertrug die Stadtgemeinde Gmünd 
an die Republik österreich unentgeltlich die 
Liegenschaft EZ. 1351,. KG. Gmünd I, bestehend 
aus dem Grundstück Nr. 280/2 Wiese im Aus
maß von 1,1841 ha zur Errichtung eines Mittel
schulgebäudes. Laut Abschnitt V Absatz b des 
iVertrages hat die Republik österreich nach 
Fertigstellung des Schulgebäudes (Erteilung der 
Benützungsbewilligung) das mit Schenkungsver
trag vom 3. Jänner/17. März 1956 übernommene 
alte Gymnasialgebäude in das Eigentum der 
Stadtgemeinde Gmünd kostenlos rückzuführen. 
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Seitens der Unterrichtsverwaltung besteht an 
dem alten Gymnasialgebäude kein Interesse, 
die übersiedlung des Bundesgymnasiums in .den 
Neubau ist längst beendet, dagegen haben seit 
dem Schuljahr 1978/79 die städtische Handels
schule, der Polytechnische Lehrgang und die 
städtische Musikakademie im alten Gebäude Auf
nahme gefunden. 

Bundesbedarf ist nicht gegeben. 

Schätzwert: Laut Gutachten des Wirk!. Hof
rates Dip!.-Ing. Müller vom April 1979 be
trägt der Verkehrswert S 893 086,20. 

Einheitswert wurde nicht festgesetzt. 

Verwendungszweck : Schul bau. 

In Oberösterreich 

Ver,kauf 

3. (österreichische Bundesforste) Die Grund
stücke Nr. 219/2 Wiese (691 m2), Nr. 204/3 Bau
fläche Kurhotel Nr. 175 (1 340 m2), Nr. 226/1 
Garten (337 m2), Nr. 227/1 Wiese (5340 m2), 

Nr. 201/3 Wiese (211 m2), Nr. 583 Baufläche 
Pavillon (242 m2), Nr. 219/3 Wiese (965 m2); 

die in der Vermessungsurkunde des Dip!.-Ing. 
Hans Peter Schöllhammer vom 7. März 1980, 
GZ 558/80 ausgewiesenen Grundstücke Nr. 219/1 
Restfläche Wiese (9141 m2) und Nr. 219/5 neu 
Wiese (18 m2), sämtliche Grundstücke innelie
gend in EZ. 328, KG. Goisern; Grundstücke 
Nr. 541 Eiskeller (25 m2), Nr. 644 Baufläche 
(200 m2), Nr. 943/12 Wiese (282 m2) sowie die 
im oa. Teilungsplan des Dipl.-Ing. Schöllhammer 
ausgewiesenen Grundstücke Nr .. _ 943/4 neu Wiese 
(4616 m2) und Nr. 943/6 neu Wiese (2507 m2), 

sämtliche KG. Lasern, jedoch inneliegend in 
EZ. 328, KG. Goisern; Grundstücke Nr. 943/3 
Wiese (704 m2), Nr. 543 Baufläche Wohnhaus 
Nr. 180 (244 m2), Nr. 546 Baufläche Waschhaus 
(44 m2), sämtliche Grundstücke inneliegend in 
EZ. 181, KG. Lasern; Grundstück Nr. 218 Gar
ten (253 m 2), KG. Goisern, inneliegend in 
EZ. 181, KG. Lasern; Grundstück Nr. 437/5 
Baufläche (203 m2), inneliegend in EZ. 1023 
oö. LT., KG. Lasern; Grundstücke Nr. 225/2 
Weide (249 m2), Nr. 225/4 Weide (527 m2), 

Nr. 204/2 Baufläche (16 m2). Nr. 229 Weide 
(1447 m2), Nr. 230/2 Weide (44 m2), sämtliche 
Grundstücke inneliegend in EZ. 1023 oö. LT., 
KG. Goisern; somit Grundflächen im Gesamt
ausmaß von 29 646 m2 samt den darauf be
findlichen Baulichkeiten (Kurhotel Jodschwefel
bad Goisern und Nebengebäude) zum Gesamt~ 
kaufpreis von' S 11 000000 an Jost Friedrich 
Ludwig Peter, Bad Oeynhausen, BRD, und: Ger
hard August Kar! Saalmann, Herford, BRD. 

Bei den gegenständlichen Veräußerungsobjek
ten handelt es sich um die Liegenschaft Kur
hotel "J odschwefelbad Goisern", die an die 
österreichische Verkehrsbüro Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung verpachtet war. Die Päch
terin, die sich ursprünglich auch für den Er
werb des Hotels interessierte, hat jedoch wegen 
zu geringer Rentabilität nicht nur ihr Ankaufs
interesse aufgegeben, sondern auch das Pacht
verhältnis aufgekündigt, sodaß der Hotel- und 
Kurbetrieb 1979 eingestellt wurde. . 

Die bei den Kaufwerber beabsichtigten nunmehr 
nach entsprechenden Adaptierungen die Wieder
aufnahme und Weiterführung des auch Jür die 
Marktgemeinde Bad Goisern als Kurort be
deutsamen Kur- und Hotelbetriebes sowie eine 
Ausweitung des Kurprogrammes durch Errich
tung eines Spezialsanatoriums für Psoriasis
behandlung. 

Der Verkaufspreis von insgesamt S 11 000000 
ist auf Grund der Wertermittlung des Bundes
ministeriums für Finanzen unter Berücksichti
gung der ortsüblichen Grundpreise und Be
dachtnahme auf die Flächenwidmung angemes
sen. 

Die Käufer haben sich mit Schreiben vom 
2. April 1980 mit diesem Preis einverstanden 
erklärt. 

Einheitswert vom 1. Jänner 1979 beträgt 
S 4 407 000. 

Da ein Bundesbedarf für den Veräußerungs
gegenstand nicht gegeben ist und die Liegen
schaften für die österreichischen Bundesforste 
nur eine Betriebsbelastung darstellen, erscheint 
der Verkauf sowohl aus Gründen der Struktur
bereinigung als auch volkswirtschaftlich gesehen 
die zweckmäßigste Lösung. 

Belastung 

4. (österreichische Bundesbahnen) Das in der 
EZ. 1819, KG. Wels inneliegende Grundstück 
Nr. 1201/2 Baufläche im Ausmaß von 10456 m2 

mit einem Baurecht auf die Dauer von 80 Jah
ren zugunsten der Gemeinnützigen Eisenbahn
siedlungsgesellschaft Linz, Gesellschaft mit be
schränkter Haftung, zu einem jährlichen Bau
zms 
vom 1.-20. Jahr von 2%, 
vom 21.-30. Jahr von 30/~, 
vom 31.-80. Jahr von 50/~ 

des Verkehrswertes von S 9 410 400. 

Der der Bauzinsfestsetzung zugrundegelegte 
Schätzwert der Liegenschaft von S 9 410 400 
(S 900/m2) wurde von der Bewertungsstelle 'des 
Finanzamtes Wels unter Bedachtnahme auf die 
örtlichen Grundpreise im Apri11979 ermittelt. 

Die Bauberechtigte errichtet auf dem obange
führten, in Wels, Beethovenstraße-Bruckner
straße gelegenen Areal eine Wohnhaus anlage mit 
62 Wohnungen für Bedienstete der österreichi
schen Bundesbahnen. 
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Die Belastung der Mieter aus dem Titel des 
Bauzinses beträgt pro Quadratmeter Wohnfläche 
und Monat 

1m 1.-20. Jahr .................... S 2,95 
im 21.-30. Jahr .................... S 4,43 

im 31.-80. Jahr .................... S 7,38 

Zur Sicherung etwaiger Schadenersatzansprüche 
der Grundeigentümerin aus dem Baurechtsver
trag (§§ 8 und 9 des Baurechtsgesetzes) ist die 
Einverleibung einer Kautionshypothek bis zum 
Betrage von S 7 057 800 (75010 des ermittelten 
Ver kehrswertes) vorgesehen. 

In der Steiermark 

Unentgeltliche Übertragung (Sdlenkung) 

5. (Bundesministerium für Bauten und Tech
nik) Die bundeseigenen Liegenschaften EZ. 43, 
KG. Judenburg, bestehend aus den Grundstücken 
Nr. 51/2 Baufläche Wohnhaus, Kaserngasse 27 
(478 m 2), Nr. 51/1 Baufläche Hofraum (159 m 2), 

Nr. 21 Garten (412 m2) und EZ. 388, KG. Ju
denburg, bestehend aus dem Grundstück Nr. 950 
Baufläd1e mit Gebäude Kaserngasse 20 (487 m 2), 

zusammen 1 536 m2, zum \'Verte von zusammen 
S 1 042 630 unentgeltlich an die Stadtgemeinde 
J udenburg/Steiermark. 

Mit Schenkungsvertrag vom 20. Dezember 
1955/19. März 1956 hatte die Stadtgemeinde 
Judenburg die oa. Liegenschaften samt dem ge
meindeeigenen Ipventar der Republik Öster
reich zur Führung eines Bundesrealgymnasiums 
oder einer anderen mittleren Bundeslehranstalt 
im Sinne des § 42 Abs. 1 ades Verfassungsüber
gangsgesetzes 1920 in der geltenden Fassung, 
unentgeltlich übertragen. Laut Absatz II des 
Schenkungsvertrages verpflichtete sich die Repu
blik österreich, die vertragsgegenständlichen Lie
genschaften bis 31. Dezember 1975 für Sdml
zwecke - und zwar zur Führung von mittleren 
Bundeslehranstalten - zu verwenden, widrigen
falls die Liegenschaften im jeweiligen Zustand un
entgeltlich und auf Kosten des Bundes in das 
Eigentum der Stadtgemeinde Judenburg rücl,zu
übertragen sind. Diese Verpflichtung entfällt je
doch, wenn der Bund für dieselbe Lehranstalt 
in der Stadtgemeinde Judenburg ein neues Ge
bäude errichtet oder dieselbe Lehranstalt in ein 
anderes Gebäude innerhalb von Judenburg ver
legt wird. 

-I 

Die Republik österreich hatte die beiden Ge
bäude Kaserngasse 27 und 20 bis zum Bezug 
des neuen Sc.~ulgebäudes in der Lindfeldgasse 
am 21. und 22. Jänner 1974 zur Unterbringung 
des Bundesgymnasiums und Bundesrealgymna
siums Judenburg benötigt. Durch die Schaffung 
des Bundesschulzentrums Murdorf ist für die 
Republik österreich kein Bedarf an den oa. Lie
genschaften gegeben. Die Stadtgemeinde Juden
burg würde das Objekt Kaserngasse ,20 wegen 
seines schlechten Bauzustandes abbrechen und 
die freiwerdenden Flächen zur Erweiterung der 
Park- und Grünanlagen um die Festhalle ver
wenden. Das Gebäude Kaserngasse 27 soll aber 
auch künftig schulischen und sonstigen öffent
lichen Zwecken im Bereich der Stadtgemeinde zu
geführt werden. 

Für das ~undesschulzentrum Murdorf hat die 
Gemeinde Judenburg nicht 'nur ein Grundstück 
im Ausmaß von 25104 m2 und im Werte von 
S 7 500 000 zur Verfügung gestellt, sondern auch 
weitere Lasten (Aufschließungskosten, Kredit
kosten usw.) auf sich genommen, die mit min
destens S 7 000 000 beziffert werden müssen, 
ohne derzeit schon vollständig erfaßt Z'l,l sein. 
Obwohl also die Republik österreich die seiner
zeitigen Schenkungsbedingungen erfüllt hatte, ist 
mit Rücksicht auf die Leistungen der Gemeinde 
Judenburg eine Rüdl.:schenkung vertretbar. 

Bundesbedarf ist nicht gegeben. 

Laut den beiden Gutachten des Stadtbau
meisters lng. Erich Haiden vom 14. April 1980 
beträgt der Verkehrswert der Liegenschaften zu
sammen S 1 04263,0. 

Einheitswert nicht festgesetzt. 

Die Schenkung erfolgt für Zwec::ke einer Ge
bietskörpersrnaft. 

,Da bei diesen Verfügungen im Hinblick auf 
die Bestimmungen des Art. XI Abs. 3 Bun
desfinanzgesetz 1980 dem Bundesminister für 
Finanzen keine Veräußerungs- und Belastungs
ermächtigung z1.lsteht, ist die Einholung der ge
setzlichen Veräußerungs- und Belastungsermäch
tigung erforderlich. 

Es wird jedoch darauf hingewiesen, daß gemäß 
Art. 42 Abs. 5 des Bundes-Verfassungs
gesetzes gegen Beschlüsse des Nationalrates, die 
Verfügungen über Bundesvermögen betreffen, 
der Bundesrat keinen Einspruch erheben kann. 
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